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ZeSo 11/98 Praxishilfe

Entschädigung für die haushaltführende Person

Fragen aus der Praxis zur Anwendung der SKOS-Richtlinien

Eine unterstützte Person, die den Haushalt

für eine oder mehrere nicht unterstützte Personen

führt, kann nicht aufdie ihr zustehende

Entschädigung verzichten. Diese Entschädigung

ist ihr als Einkommen anzurechnen.

Monika Steiner wurde vor gut drei Jahren

geschieden. Bis zur Geburt der Tochter

Eva im Juni 1998 hatte Fran Steiner
eine 50%ige Anstellung als kaufmännische

Angestellte. Diese Arbeitsstelle
hat sie nun aufgegeben, weil sie die Be-

treuungs- und Erziehungsarbeit für den
Sohn Beat aus der früheren Ehe und die
kleine Eva selber leisten will. Mit dem
Vater ihrer Tochter hat Monika Steiner
einen Unterhaltsvertrag abgeschlossen,
der im September 1998 von der
Vormundschaftsbehörde genehmigt wurde.
Demnach hat sich Martin Di Pietro zu
Unterhaltsbeiträgen von 650 Franken
verpflichtet.

Im Oktober 1998 beschliessen die
Eltern von Eva, vorläufig zusammen zu
leben, ohne aber feste Heiratsabsichten zu
haben. Sie vereinbaren, dass Martin Di
Pietro die Hälfte des Mietzinses
übernimmt und einen Haushaltsbeitrag von
600 Franken bezahlt. Monika Steiner
erhält von ihrem Ex-Ehemann Unterhaltsbeiträge

für sich und den Sohn Beat von
total 1500 Franken pro Monat. Diese
Einnahmen zusammen mit den
Unterhaltsbeiträgen für die Tochter Eva genügen

ihr nicht, um den Lebensbedarf für
sich und die beiden Kinder zu decken.
Sie ersucht deshalb um einen Beitrag der
Sozialhilfe.

Der Fürsorgesekretär der Gemeinde
erstellt ein Budget nach den SKOS-Richt-

linien. Dabei geht er davon aus, dass
Monika Steiner und Martin Di Pietro eine
familienähnliche Wohngemeinschaft
bilden. Auf der Basis der Ansätze für einen
4-Personen-Haushalt verteilt er die
Kosten nach Pro-Kopf-Anteilen. Für die
Haushaltsführung legt er eine Entschädigung

von 800 Franken fest. Diesen
Betrag rechnet er Monika Steiner als
Einkommen an. Damit sind sie und ihr Partner

nicht einverstanden. Monika Steiner
will vom Vater von Eva ausser den
vertraglich festgelegten Kinderalimenten
kein Geld. Sie will von ihm finanziell
unabhängig sein. Martin Di Pietro
seinerseits ist nicht bereit, seiner Partnerin
eine Entschädigung für die Haushaltsführung

zu bezahlen. Er betont, dass er
seinen Teil der Haushaltsarbeiten
erledige und Monika Steiner den ihren.
Zudem absolviere er einen Fernkurs und
wolle möglichst viel von seinem Lohn für
seine künftige Ausbildung beiseite
legen. Darf die Sozialbehörde unter diesen

Umständen trotzdem einen Beitrag
für die Haushaltsführung anrechnen?

Beurteilung: Sozialhilfe wird dann
gewährt, wenn die bedürftige Person sich
nicht selbst helfen kann und wenn Hilfe
von dritter Seite nicht oder nicht rechtzeitig

erhältlich ist. Die Hilfe suchende
Person ist verpflichtet, alles Zumutbare
zu unternehmen, um eine Notlage aus

eigenen Kräften abzuwenden oder zu
beheben. In Frage kommen insbesondere

die Verwendung von vorhandenem
Einkommen oder Vermögen sowie der
Einsatz der eigenen Arbeitskraft. Dazu
gehört auch das Erledigen von Hausar-
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beiten und Dienstleistungen für nicht
unterstützte Wohnpartnerinnen und
Wohnpartner. Als Dienstleistungen, die
ein nicht unterstütztes Mitglied einem
unterstützten Mitglied zu bezahlen hat,
kommen beispielsweise der Einkauf, das

Kochen, Waschen, Bügeln und
Reinigung/Unterhalt der Wohnung in Frage.
Solche geldwerte Vorteile und Leistungen

sind nach den für Mehrpersonenhaushalte

heranzuziehenden Vorschriften

über die einfache Gesellschaft
(Art. 530 ff. des Schweizerischen
Obligationenrechts [OR; SR 220] grundsätzlich

abzugelten. Der Sozialbehörde steht
bei der Bestimmung der Höhe der
Entschädigung für die Haushaltsführung
ein Ermessensspielraum zu. Die Höhe
bemisst sich im Einzelfall nach der
spezifischen Gewichtung der für die
Haushaltsführung und Kindererziehung
aufgewendeten Arbeitsanteile.

Der Anspruch auf diese Entschädigung

für die Haushaltsführung ist der
unterstützten Person als Einkommen
anzurechnen. Ziff. F.5.2 der SKOS-Richtli-
nien sieht als Entschädigung einen
Betrag von Fr. 550.- bis Fr. 900.- vor. Diese
Bandbreite kann im Einzelfall auch
begründet unter- oder überschritten
werden, wenn dies die spezifische Gewichtung

der Haushaltsbeteiligung erfordert.
Im vorliegenden Fall erklärt Monika

Steiner, sie erbringe für Martin Di Pietro
keine Dienstleistungen, die speziell zu
entschädigen wären. Sie wolle von ihm
finanziell unabhängig sein und nehme
deshalb ausser den Alimenten für die
gemeinsame Tochter kein Geld von ihm
an. Zudem müsse ihr Partner sparen,

damit er nach Abschluss des Fernkurses
ein Studium absolvieren könne. Auch
deshalb könne ihm nicht zugemutet
werden, zu den Kinderalimenten einen
monatlichen Betrag von 800 Franken zu
entrichten.

Eine solche Haltung kann nicht
berücksichtigt werden. In einer
partnerschaftlichen Beziehung versteht es sich
von selbst, dass die anfallenden Arbeiten
nicht getrennt verrichtet werden. Es ist
deshalb anzunehmen, dass Monika Steiner

Leistungen erbringt, welche Martin
Di Pietro bei der Haushaltsführung
entlasten und für ihn von finanziellem Vorteil

sind (z.B. weil er dadurch über mehr
Freizeit verfügt).

Mit einzubeziehen sind bei der
Festsetzung derartiger Abgeltungen auch die
finanziellen Verhältnisse der Person, die
erwerbstätig ist und von den Haushaltsdiensten

der Partnerin oder des Partners

profitiert. Wer wenig verdient, kann sich

Leistungen einer anderen Person im
Haushalt nur in bescheidenem Ausmass
oder zu bescheidenem Ansatz leisten
(vgl. auch BGE 116 V 177 ff. betreffend
Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit
des Konkubinatspartners bei der AHV).
Martin Di Pietro kann sich aber dem
Beitrag nicht dadurch entziehen, dass er
das Geld für seine zukünftige Ausbildung

zurücklegen muss.

Schltissfolgerungen: Die Sozialbehörde hat

zu Recht eine Entschädigung für die

Haushaltsführungfestgelegt. Diese Entschädigung
ist der unterstützten Person als Einkommen
anzurechnen.
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